
 

Bestimmungen 
Jugend-Hallenturnier 2018 des SV Bingen-Hitzkofen 

 
Grundsätzlich gelten die „Allgemeinen Durchführungsbestimmungen für Turniere“ des Württembergischen 
Fußballverbandes e.V. 

Teilnahmeberechtigt sind Spieler/-innen, die nach den Bestimmungen des jeweiligen Verbandes zur Teilnahme 
am Spielbetrieb berechtigt sind, für E- und C-Junioren besteht Passpflicht1.  

Alle Spieler/-innen sind vor Beginn des Turniers in der durch den SV Bingen-Hitzkofen am Turniertag bereitge-
stellten Turnier-Mannschaftsbogen einzutragen. 

Eine Mannschaft besteht aus höchstens 10 Spieler/-innen. Neben dem Torhüter dürfen bei den Turnieren 
gleichzeitig vier weitere Spieler/-innen auf dem Spielfeld sein. 

Nach der Vorrunde werden in Entscheidungsspielen die weiteren Platzierungen ausgespielt (siehe beiliegen-
der Spielplan). Die Platzierungen erfolgen auf Grundlage der in der Vorrunde erzielten Punkte bzw. Tordiffe-
renz bzw. Anzahl der geschossenen Tore, bei Gleichheit aller drei genannten Kriterien wird durch 9 Meter-
Schießen über die Platzierung entschieden. 

Die Spieldauer beträgt 9 Minuten (C-Junioren 10 Minuten). Die erstgenannte Mannschaft spielt in der Hälfte 
vor der Turnierleitung, hat Anstoß und hat bei gleicher Trikotfarbe durch den Veranstalter gestellte Leibchen 
anzuziehen. 

Das Ein- und Auswechseln erfolgt von der Torauslinie. 

 

Es wird mit Rundumbande (Höhe ca. 1 Meter) gespielt. 

 

Alle Mannschaften spielen auf große Hallentore (5x2Meter), gespielt wird mit einem Futsal-Ball bzw. bis zur 
E-Jugend mit Futsal-Light. 

 

Stehen die Entscheidungsspiele nach Ablauf der Spielzeit unentschieden, wird sofort ein 9 Meter-Schießen 
durchgeführt. 

 

Die teilnehmenden Mannschaften werden gebeten, spätestens 30 Minuten vor Beginn des ersten Turnierspieles 
anwesend zu sein.  

 

Die Startgebühr in Höhe von € 25.-- ist bei der Anmeldung am Turniertag zu entrichten; sie wird auch fällig, 
wenn die gemeldete Mannschaft ohne vorherige Begründung nicht antritt. 

 

Spieler/-innen müssen mit abriebfesten Hallenschuhen (möglichst helle Sohle) spielen. Trainer/Betreuer wer-
den gebeten, ebenfalls abriebfeste Schuhe zu tragen. 

 

Für Verluste in der Garderobe bzw. Umkleideräumen übernimmt der SV Bingen-Hitzkofen keine Haf-
tung. Jeder Verein haftet für Schäden, die durch Spieler, Mitglieder oder Anhänger verursacht wurden. 

Der SV Bingen-Hitzkofen bittet alle teilnehmenden Mannschaften  
- sich gegenüber den Gegnern, den Schiedsrichtern2, der Turnierleitung/-aufsicht und den Zuschauern gegen-

über sportlich fair zu verhalten, 
- an der Siegerehrung teilzunehmen, um dieser einen stimmungsvollen Rahmen zu geben, 
- sich an die Hallenordnung der Gemeinde Bingen und Anweisungen der durch den SV Bingen-Hitzkofen 

eingeteilten Helfer zu halten, 
- Schäden, die verursacht wurden, der Turnierleitung mitzuteilen. 
 

Vor Turnierbeginn ist durch die vom WFV bestimmte Turnieraufsicht ein Schiedsgericht zu bilden, das über 
Streitfragen – ausgenommen Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter – entscheidet. Das Schiedsgericht be-
steht neben der Turnieraufsicht aus zwei  weiteren Personen. Wir bitten alle Trainer der Gastmannschaften, sich 
für diese Funktion bereitzustellen. Die Einteilung erfolgt bei der Anmeldung am Turniertag. 
 
 

Turnierorganisation: Daniel Eiffler 07571/685999 

                                                 
1 Für die Vorlage vorschriftsmäßiger Spielerpässe sind die Vereine verantwortlich. Jugendliche, für die kein gültiger Spielerpass vorgelegt 
werden kann, haben  Ihre Spielberechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. 
2 Der SV Bingen-Hitzkofen wird auch für dieses Turnier die zuständige Schiedsrichtergruppe bitten, junge Schiedsrichter/innen einzuteilen - 
wir haben bisher mit diesem Wunsch sehr gute Erfahrung gemacht.  


